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Bauprojekte
Bauherrschaft: Clear Chan-
nel Schweiz AG, Bösch 67, 
6331 Hünenberg:
Neue ausgeleuchtete und 
freistehende Reklameanla-
ge (digitaler Werbeträger) 
bei Vers.-Nr. 3496, Kat.-Nr. 
12481, General-Wille-Stras-
se 65, 8706 Meilen, Z 3.2

Bauherrschaft: Katharina 
Margaretha Halter, Toggwi-
lerweg 55, 8706 Meilen. Pro-
jektverfasser: Architektur-
büro Gianni La Russa AG, 
dipl. Arch. HTL/STV, Hanf-
länderstrasse 3, 8640 Rap-
perswil:
Gesamtsanierung Wohn-
haus (Ersatz Heizung, Trage-
struktur, Dach), Neubau Eis-
speicher und Photovoltaik- 
anlage bei Vers.-Nr. 1064, 
Kat.-Nr. 5230, Toggwilerweg 
55, 8706 Meilen, ausserhalb 
Bauzone, Lk

Bauherrschaft: Eveline 
Schnorf, Werner Schnorf, 
Seestrasse 798, 8706 Meilen:
Fenstervergrösserung /-er-
satz im Ober-und Dachge-
schoss, Ersatz bestehende 
Lukarne Ost und Ochsenau-
ge West durch Lukarnen mit 
Walmdach beim Wohnhaus 
Vers.-Nr. 698 (Alternativpro-
jekt zu BG 2021/128), Kat.-Nr. 
7316, Seestrasse 798, 8706 
Meilen, W 1.0

Die Baugesuche liegen wäh-
rend zwanzig Tagen ab Aus-
schreibedatum bei der Hoch-
bauabteilung Meilen, Bahn- 
hofstrasse 35, 8706 Meilen, 
auf. Begehren um Zustellung 
des baurechtlichen Entschei-
des können innert der glei-
chen Frist schriftlich bei der 
örtlichen Baubehörde ge-
stellt werden. Wer das Be-
gehren nicht innert dieser 
Frist stellt, hat das Rekurs-
recht verwirkt. Die Rekurs-
frist läuft ab Zustellung des 
baurechtlichen Entscheids 
(§§ 314 – 316 PBG).

Bauabteilung

meilen
Leben  am Zür i ch see

Gebietsfremde Arten wie das Ein-
jährige Berufkraut verdrängen die 
heimische Pflanzenwelt und scha-
den der Biodiversität. Helfen Sie 
mit bei der Bekämpfung.
Invasive Neophyten sind gebiets-
fremde Pflanzenarten, die beabsich-
tigt oder unbeabsichtigt über natür-
liche Verbreitungsgrenzen hinweg 
transportiert wurden. Sie breiten 
sich auf Kosten einheimischer Arten 
effizient aus, sind nur sehr schwer 
unter Kontrolle zu bringen und be-
drohen in zunehmendem Masse die 
biologische Vielfalt. Zudem können 
sie sich negativ auf die Gesundheit 
von Menschen auswirken (Allergien) 
und Infrastrukturen beschädigen.

Unscheinbar und heimtückisch
Nur ein kleiner Teil der gebiets-
fremden Pflanzen verhalten sich 
bei uns invasiv, d.h. breiten sich un-
kontrolliert aus und führen in der 
Folge zu Problemen. Der andere Teil 
dieser Arten verschwindet schnell 
wieder oder fügt sich einigermassen 
problemlos in unsere Pflanzenwelt 

ein. Invasive Neophyten hingegen 
verursachen grosse Schäden ver-
schiedenster Art. Dazu gehören ge-
sundheitliche Schäden bei Mensch 
und Tier sowie Schäden an Bauwer-
ken, Uferbefestigungen und Infra-
strukturanlagen sowie die Verdrän-
gung einheimischer Arten.
Das Einjährige Berufkraut breitet 
sich unkontrolliert aus und ver-
drängt zunehmend die einheimi-
sche Vegetation. Übernahmen in 
diesem Ausmass zerstören das na-
türliche Gleichgewicht und haben 
weitreichende Auswirkungen auf 
unsere gesamte Flora und Fauna. 
Das Berufkraut unterscheidet sich 
mit seinen sehr schmalen Blüten-
blättern und seinem hohen, auf-
rechten Wuchs ganz deutlich von 
Gänseblümchen oder Kamille.

Verdrängung heimischer Arten
Ein einzelnes Berufkraut am Weg-
rand mag harmlos aussehen: Ein zar-
tes, kleines Blümchen mit schmalen 
weissen Blütenblättchen. Gut mög-
lich, dass man es auf dem Sonntags-

spaziergang nicht mal bemerkt. Doch 
dieses unscheinbare Blümchen ist 
in Wirklichkeit eine heimtückische 
invasive Pflanze. Bereits in wenigen 
Tagen können von jedem einzelnen 
der weissen Blütenköpfchen Hun-
derte Samen zu Boden fallen. Unter 
guten Bedingungen bildet sich 
schnell ein lockerer Bestand, der die 
ganze Wiese bedecken kann. Noch 
hat es viel Begleitflora, und man 
kann darüber streiten, ob das Beruf-
kraut wirklich ein Problem dar-
stellt. «Noch», denn schon dieser 
Bestand verursacht einen erhöhten 
Aufwand, der bereits mehrere Jahre 
lang konsequent bekämpft werden 
muss. 
In nur wenigen Jahren hat sich aus 
dem einzelnen Berufkraut ein sehr 
dichter Bestand gebildet. Andere 
Arten werden stark verdrängt, die 
Biodiversität nimmt ab. Im Boden 
schlummern viele tausend Samen. 
Diesen Bestand zu entfernen wird 
viele Jahre dauern, jedes Jahr meh-
rere Einsätze nötig machen und viel 
Geld kosten.

Ihre Mithilfe ist gefragt
Bund, Kantone und Gemeinden be-
kämpfen invasive Neophyten mit 
grossem Aufwand. Trotzdem sind 
sie auf die Mithilfe der Bürgerinnen 
und Bürger angewiesen, um die Ver-
breitung ausreichend einzudämmen. 
Bitte helfen Sie mit, denn nur ge-
meinsam werden wir dem Einjähri-
gen Berufkraut Herr. Kontrollieren 
Sie Ihre Gärten, Umschwünge und 
Ländereien (auch Waldstücke) re-
gelmässig und reissen Sie das un-
scheinbare Blümchen rigoros aus. 
Entsorgen Sie blühende Pflanzen-
teile über die Kehrichtverbrennung. 
Halten Sie auch auf Spaziergängen 
die Augen offen.
Sie tun damit der Gemeinde, dem 
Unterhaltsdienst und vor allem der 
einheimischen Natur einen gros-
sen Gefallen. Vielen Dank.
Mehr Informationen zum Thema 
Neophyten: www.zh.ch/neobiota

Gemeindeverwaltung Meilen

Gemeinsam gegen invasive Neophyten
Unscheinbares Blümchen mit grossem Schadenpotenzial

Unterscheidet sich mit seinen sehr schmalen Blütenblättern und dem hohen Wuchs klar von Gänseblümchen oder Kamille: Das Berufkraut.� Foto: zvg

Schiffstation Obermeilen. 
Parkplatzsanierung und Anpassung 
der Platzentwässerung 
Projektfestsetzung nach § 15 Abs. 2 Strassengesetz

Das Auflageprojekt der OGB Bauingenieure AG, Rainstrasse 4, 
8706 Meilen, für die Parkplatzsanierung und Anpassung der 
Platzentwässerung wird gemäss § 15 Abs. 2 des kantonalen 
Strassengesetzes festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss kann bis am 2. Juli 2023 beim Baurekurs-
gericht des Kantons Zürich, Sihlstrasse 38, Postfach, 8090 Zürich, 
schriftlich Rekurs eingereicht werden. Der Rekurs ist im Doppel 
einzureichen. Er muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit 
möglich beizulegen.
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Toggwilerstrasse. 
Einmündung Risiweg. Schul- und 
Fussgängersicherheit
Projektfestsetzung nach § 15 Abs. 2 Strassengesetz

Das Auflageprojekt des Planungs- und Ingenieurbüros Hasler, 
Kirchgasse 60, 8706 Meilen, für die Schul- und Fussgängersicher-
heit an der Einmündung Risiweg/Toggwilerstrasse, wird gemäss 
§ 15 Abs. 2 des kantonalen Strassengesetzes festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss kann bis am 2. Juli 2023 beim Baurekurs-
gericht des Kantons Zürich, Sihlstrasse 38, Postfach, 8090 Zürich, 
schriftlich Rekurs eingereicht werden. Der Rekurs ist im Doppel 
einzureichen. Er muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit 
möglich beizulegen.
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Für den Senioren-Mittags-
tisch in Feldmeilen sucht der 
Frauenverein Feldmeilen ab  
August einen/eine neuen/neue

Koch oder Köchin
der/die unsere Seniorinnen und 
Senioren jeden zweiten Mitt-
woch in der Schule Feldmeilen 
bekocht. 

Interessierte melden sich für 
weitere Informationen per Mail: 
vorstand@fvfeldmeilen.ch


